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Koalitionsausschuss: Maßnahmenpaket des Bundes gegen hohe Energie-

kosten 

Die Koalitionsfraktionen haben sich auf ein „Maßnahmenpaket des Bundes zum 

Umgang mit den hohen Energiekosten“ geeinigt. Die Maßnahmen stellen eine 

Reaktion auf die Lage an den Energiemärkten dar, die sich in Folge des völker-

rechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine verschärft hat. Auf folgende 

Aspekte des Maßnahmenpakets weisen wir besonders hin: 

 Energiepreispauschale: Vereinbart wurde, dass „allen einkommensteuer-

pflichtigen Erwerbstätigen (Steuerklassen 1-5) einmalig eine Energiepreispau-

schale in Höhe von € 300 als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt (wird)“. Die 

Auszahlung soll über die Lohnabrechnung des Arbeitgebers erfolgen. Die 

Pauschale unterliegt der Einkommensteuer und soll unabhängig von den gel-

tenden steuerlichen Regelungen (Pendlerpauschale, Mobilitätsprämie, steuer-

freien Arbeitgebererstattungen, Job-Ticket) „on top“ gewährt werden. Selb-

ständige erhalten einen Vorschuss über eine einmalige Senkung ihrer Ein-

kommensteuer-Vorauszahlung. Bedenklich ist, dass die Arbeitgeber für die 

Administration der Energiepreispauschale in die Pflicht genommen werden. 

Immerhin ist zukünftig ein „Auszahlungsweg über die Steuer-ID“ geplant – oh-

ne Inanspruchnahme der Arbeitgeber. 

 Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für drei Monate: Zur Abmil-

derung der Belastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft (ins-

besondere Handwerk und Logistikbranche) durch die stark erhöhten Kraft-

stoffpreise wird die Energiesteuer auf Kraftstoffe befristet für drei Monate auf 

das europäische Mindestmaß abgesenkt. Eine Weitergabe der Absenkung an 

die Verbraucherinnen und Verbraucher soll sichergestellt werden. Mit der Ab-

senkung der Energiesteuer auf Diesel und Benzin auf den Mindeststeuersatz 

wählt die Regierung ein einfaches und schnell umsetzbares Instrument zur 

Absenkung der Kraftstoffpreise. Durch die unterschiedlichen Steuersätze auf 

Diesel und Benzin fallen die Preissenkungen unterschiedlich aus. Der Diesel-

preis wird um 14 Cent pro Liter und der Benzinpreis um 30 Cent sinken. 

 Familienzuschuss: Zur Abfederung besonderer Härten für Familien soll 

schnellstmöglich für jedes Kind ergänzend zum Kindergeld einen Einmalbonus 

in Höhe von € 100 über die Familienkassen ausgezahlt werden. Der Bonus 

wird allerdings wieder auf den Kinderfreibetrag angerechnet. 

Ähnlich wie beim Steuerentlastungsgesetz 2022 ist damit zu rechnen, dass das 

Gesetzgebungsverfahren zu den beschlossenen Maßnahmen zügig gestartet und 

das Gesetz noch in diesem Halbjahr verabschiedet wird. 

 

BMF: Kündigung der Verständigungsvereinbarung zwischen Deutschland 

und Luxemburg zur Besteuerung von Grenzpendlern und der Konsultati-

onsvereinbarung zwischen Deutschland und Belgien zum 30.06.2022  

Die Verständigungsvereinbarung zwischen Deutschland und Luxemburg zur Be-

steuerung von Grenzpendlern nach Luxemburg vom 07.10.2020 (vgl. TAX 
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WEEKLY #39/2020) ist nunmehr im Hinblick auf die weitgehend aufgehobenen 

Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie zum 30.06.2022 gekün-

digt worden.  

Die Verständigungsvereinbarung ist daher auf Arbeitstage im Zeitraum vom 

11.03.2020 bis 30.06.2022 anwendbar.  

Auch die Konsultationsvereinbarung zum Doppelbesteuerungsabkommen mit 

Belgien wurde nun letztmalig verlängert und einvernehmlich von den Behörden 

zum 30.06.2022 gekündigt. 

Das BMF hat verlauten lassen, dass es alle Verständigungs- bzw. Konsultations-

vereinbarungen zum 30.06.2022 beenden wird. Es ist daher davon auszugehen, 

dass die weiteren Konsultations- bzw.  Verständigungsvereinbarungen mit Frank-

reich, der Schweiz, Österreich und den Niederlande ebenfalls zum 30.06.2022 

beendet werden.  

Nach Beendigung der Vereinbarungen gelten wieder die Grundregeln des dem 

Art. 15 OECD Musterabkommen entsprechenden Artikels im jeweiligen DBA zu 

Einkünften aus unselbständiger Arbeit, d.h. das Besteuerungsrecht ist entspre-

chend den physischen Arbeitstagen in den Ländern aufzuteilen. 

Für die Sozialversicherung weisen wir darauf hin, dass die Sonderregelungen 

hinsichtlich Art. 12 (Entsendung) und Art. 13 VO (EG) 883/2004 (Mehrfachbe-

schäftigungen) für Mitarbeiter im grenzüberschreitenden Home Office auch vo-

raussichtlich zum 30.06.2022 auslaufen werden.  

Wir empfehlen in diesem Zusammenhang, grenzüberschreitende Home Office 

Fälle kritisch zu prüfen, um eine Verlagerung der Besteuerung und Sozialversi-

cherung nach Luxemburg bzw. Belgien und voraussichtlich auch in die anderen 

genannten Länder zu vermeiden.  

 

BFH: Zurechnung des Gewinns bei Sperrfristverletzung im Rahmen einer 

Realteilung  

Im Urteil vom 23.11.2021 (VIII R 14/19) hatte sich der BFH mit der Frage zu be-

fassen, wem der Gewinn i.S.d. § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG zuzurechnen ist, den ein 

Realteiler erzielt, weil er seinen Betrieb, in den er die im Rahmen der Realteilung 

übernommenen wesentlichen Betriebsgrundlagen zum Buchwert übertragen hat, 

innerhalb der Sperrfrist veräußert.  

Im Streitfall waren die Klägerin und die Beigeladene zu gleichen Teilen an einer 

ärztlichen Gemeinschaftspraxis in der Rechtsform einer GbR beteiligt, welche im 

Wege einer (echten) Realteilung zum 30.06.2012 beendet wurde. Die im Zuge 

der Realteilung zugeteilten Wirtschaftsgüter wurden jeweils zu Buchwerten in 

freiberufliche Einzelpraxen, in denen sie ihre ärztliche Tätigkeit nach Auflösung 

der GbR fortsetzten, übernommen. Die Auseinandersetzungsvereinbarung vom 

24.04.2012 enthielt keine Regelungen zu einer Veräußerung oder Entnahme des 

(ehemaligen) Gesamthandsvermögens innerhalb der Sperrfrist des § 16 Abs. 3 

Satz 3 EStG.  



 

 
Seite 3 von 8 

 

# 10 
25.03.2022 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

In 2015 wurde dem Finanzamt seitens der Beigeladenen angezeigt, dass sie ihre 

im Wege der Realteilung entstandene Arztpraxis zum 30.09.2013 veräußert ha-

be. Nach ihrer Auffassung sei der durch diese Veräußerung rückwirkend auf den 

Zeitpunkt der Realteilung resultierende Gewinn aus dem Unterschied zwischen 

dem Buchwert und dem gemeinen Wert (entspricht dem Veräußerungspreis) 

nach dem allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel zu verteilen. Auch das Fi-

nanzamt verteilte den Gewinn nach dem allgemeinen Gewinnverteilungsschlüs-

sel. Den hiergegen gerichteten Einspruch der Klägerin wies das Finanzamt als 

unbegründet zurück; auch die nachfolgende Klage beim Finanzgericht blieb ohne 

Erfolg.  

Nunmehr hat der BFH entschieden, dass die Revision begründet ist. Entgegen 

dem Urteil des Finanzgerichts sei der streitgegenständliche Aufgabegewinn ge-

mäß § 16 Abs. 3 Satz 8 EStG allein der die Sperrfrist des § 16 Abs. 3 Satz 3 

EStG verletzenden Beigeladenen zuzurechnen. Die Regelung des § 16 Abs. 3 

Satz 3 EStG sehe nach seinem Wortlaut allein den rückwirkenden Ansatz des 

gemeinen Wertes der betroffenen Wirtschaftsgüter vor, enthalte jedoch weder ei-

ne Aussage zur Zurechnung des so entstehenden Gewinns noch eine Fiktion, 

dass eine nachträgliche gemeinschaftliche Veräußerung des Wirtschaftsguts auf 

Ebene der Realteilungsgesellschaft stattgefunden habe.  

Der Grund, weshalb der durch die Sperrfristverletzung resultierende Gewinn dem 

die Sperrfrist verletzenden Realteiler zuzurechnen ist, beruhe auf der Vorschrift 

des § 16 Abs. 3 Satz 8 EStG. Danach sei bei Aufgabe eines Gewerbebetriebs, an 

dem mehrere Personen beteiligt waren, für jeden einzelnen Beteiligten der ge-

meine Wert der Wirtschaftsgüter anzusetzen, die er bei der Auseinandersetzung 

erhalten habe. Diese Sonderregelung für die Ermittlung des Aufgabegewinns bei 

Mitunternehmerschaften schreibe nicht allein den Ansatz des gemeinen Wertes 

vor, sondern regele auch die Gewinnzurechnung dergestalt, dass dem einzelnen 

Beteiligten im Fall der aufgabebedingten Übernahme von Wirtschaftsgütern un-

mittelbar nur das zugerechnet werde, was er tatsächlich erhalten habe. Daraus 

folge, dass der die Sperrfrist verletzende Realteiler im Ergebnis so zu stellen ist, 

als habe er seine unternehmerische Tätigkeit bereits im Zeitpunkt der Realteilung 

unter Aufdeckung der in den von ihm übernommenen Wirtschaftsgütern des 

ehemaligen Gesamthandsvermögens ruhenden stillen Reserven aufgegeben. 

Mithin müsse danach der (rückwirkend) entstehende Gewinn dem veräußernden 

Realteiler allein zugerechnet werden. 

 

BFH: Häusliches Arbeitszimmer muss für die Tätigkeit nicht erforderlich 

sein 

Der BFH hat mit Urteil vom 03.04.2019 (VI R 46/17) bestätigt, dass ein Abzug 

von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nicht voraussetzt, dass das 

Arbeitszimmer für die Tätigkeit des Steuerpflichtigen erforderlich ist. Wird der 

Raum ausschließlich oder nahezu ausschließlich für betriebliche/berufliche Zwe-

cke genutzt, genügt das für den Abzug. Die Entscheidung wurde vom BFH nach-

träglich zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt. Sie war seit dem 25.07.2019 

schon als NV-Entscheidung abrufbar. 
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Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer können grundsätzlich nicht als 

Werbungskosten abgezogen werden (§ 9 Abs. 5 i.V.m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b 

Satz 1 EStG). Anders ist dies, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit 

kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. In diesem Fall können Aufwen-

dungen bis zu € 1.250 im Rahmen der Einkommensteuer berücksichtigt werden. 

Bildet das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und berufli-

chen Betätigung, können die Aufwendungen der Höhe nach unbeschränkt abge-

zogen werden. 

Im Streitfall machte eine Flugbegleiterin Aufwendungen in Höhe von € 1.250 für 

ein häusliches Arbeitszimmer geltend. Für die dort verrichteten Arbeiten stand ihr 

unstreitig kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung. Das Finanzgericht war aber 

der Ansicht, angesichts des sehr geringen Anteils dieser Arbeiten im Verhältnis 

zur Gesamtarbeitszeit der Klägerin sei das Vorhalten des Arbeitszimmers nicht 

erforderlich, da diese Arbeiten auch andernorts (bspw. am Küchentisch) hätten 

ausgeführt werden können. 

Dem folgte der BFH nicht. Das Gesetz regelt unter welchen Voraussetzungen 

und in welcher Höhe Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer abziehbar 

sind. Insoweit typisiert das Gesetz die Erforderlichkeit der beruflichen oder be-

trieblichen Nutzung des Arbeitszimmers für die Fälle, dass kein anderer Arbeits-

platz zur Verfügung steht oder das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 

Betätigung bildet, ohne den Begriff der Erforderlichkeit zu einer zu überprüfenden 

Voraussetzung für den Abzug zu machen. Ob der Steuerpflichtige die Arbeiten, 

für die ihm kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht, leicht an einem ande-

ren Ort in der Wohnung – am Küchentisch, im Esszimmer oder in einem anderen 

Raum – hätte erledigen können, ist deshalb unerheblich. 

 

BFH: Steuerermäßigung für zusammengeballte Überstundenvergütungen 

Der BFH hat mit Urteil vom 02.12.2021 (VI R 23/19) entschieden, dass nachge-

zahlte Überstundenvergütungen, die für einen Zeitraum von mehr als zwölf Mo-

naten veranlagungszeitraumübergreifend geleistet werden, mit einem ermäßigten 

Steuersatz zu besteuern sind. 

Mit steigendem Einkommen erhöht sich die Einkommensteuer progressiv. Wer-

den Vergütungen für eine mehrjährige Tätigkeit nicht laufend, sondern in einer 

Summe ausgezahlt, führt der Progressionseffekt zu einer vom Gesetzgeber nicht 

gewollten Steuer(mehr)belastung. Um die progressive Wirkung des Einkommen-

steuertarifs bei dem zusammengeballten Zufluss von Lohnnachzahlungen zu mil-

dern, sieht das Gesetz die Besteuerung dieser Nachzahlungen mit einem ermä-

ßigten Steuersatz vor. Voraussetzung ist allerdings, dass die Nachzahlung sich 

auf die Vergütung für eine Tätigkeit bezieht, die sich über mindestens zwei Ver-

anlagungszeiträume erstreckt und einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten 

umfasst. 

Im Streitfall hatte der Kläger über einen Zeitraum von drei Jahren in erheblichem 

Umfang Überstunden geleistet. Erst im vierten Jahr wurden dem Kläger die 
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Überstunden in einer Summe vergütet. Das Finanzamt unterwarf die Überstun-

denvergütung dem normalen Einkommensteuertarif. 

Der BFH – wie zuvor auch das Finanzgericht – folgten indes dem Antrag des 

Klägers und wendeten auf den Nachzahlungsbetrag den ermäßigten Steuertarif 

an. 

Der BFH hat klargestellt, dass die Tarifermäßigung nicht nur auf die Nachzahlung 

von Festlohnbestandteilen, sondern auch auf Nachzahlungen von variablen 

Lohnbestandteilen – hier in Form der Überstundenvergütungen – Anwendung 

findet. Hier wie dort ist allein entscheidend, ob die nachgezahlte Vergütung für 

einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten veranlagungszeitraumübergreifend 

geleistet worden ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Seite 6 von 8 

 

# 10 
25.03.2022 

.04.2020 

 

 
28.03.2014 

Urteile und Schlussanträge des EuGH bis zum 21.03.2022 

Aktenzei-

chen 

Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

C-545/19 17.03.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 63 AEUV – Freier Kapitalverkehr – Besteuerung der an 
Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) gezahlten Dividenden – Gebietsansässige und 
gebietsfremde OGA – Unterschiedliche Behandlung – Steuerabzug an der Quelle nur bei 
Dividenden, die an gebietsfremde OGA gezahlt werden – Vergleichbarkeit der Situationen – 
Beurteilung – Berücksichtigung der steuerlichen Behandlung der Anteilinhaber der OGA und 
des Umstands, dass die gebietsansässigen OGA anderen Steuern unterliegen – Fehlen 

C-538/20 10.03.2022 

Vorlage zur Vorabentscheidung – Art. 43 und 48 EG – Niederlassungsfreiheit – Körper-
schaftsteuer – Gewerbesteuer – Abzug von Verlusten einer in einem Mitgliedstaat belegenen 
Betriebsstätte, die zu einer in einem anderen Mitgliedstaat ansässigen Gesellschaft gehört – 
Vermeidung der Doppelbesteuerung durch Freistellung der Einkünfte der gebietsfremden 
Betriebsstätte – Vergleichbarkeit der Sachverhalte – Konzept ‚finale Verluste 

 

Alle am 24.03.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (V)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

VI R 23/19 02.12.2021 § 34 EStG bei Überstundenvergütungen 

V R 34/19 25.11.2021 Steuerfreie Leistungen der Verfahrenspfleger 

V R 44/20 25.11.2021 Leistungsempfänger bei der Übertragung von hälftigem Miteigentum 

VIII R 22/18 23.11.2021 
Nichtanrechenbarkeit ausländischer Quellensteuerbeträge bei vollständiger Ver-
rechnung der zugrunde liegenden ausländischen Kapitalerträge mit inländischen 
Verlusten 

VIII R 14/19 23.11.2021 
Zur Zurechnung eines aus einer Sperrfristverletzung gemäß § 16 Abs. 3 Satz 3 
EStG resultierenden Gewinns 

VI R 46/17 03.04.2019 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer einer Flugbegleiterin - Die Ent-
scheidung wurde nachträglich zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt; sie war seit 
dem 25.07.2019 als NV-Entscheidung abrufbar 

 

 

 

 

 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5A1955374096159A47FBEB5D571AD08A?text=&docid=256021&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7626457
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=255441&pageIndex=0&doclang=de&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5018733
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210049/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210052/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210047/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210050/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210051/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210048/
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Alle am 24.03.2022 veröffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort 

X S 16/21, X 
S 17/21 
(PKH), X S 
20/21 (PKH) 

16.02.2022 Gebührenhöhe für nach dem 31.12.2020 eingegangene Anhörungsrügen 

VII R 14/19 14.12.2021 
Haftung für Säumniszuschläge; Herabsetzung der Haftungsschuld wegen Über-
schuldung und Zahlungsunfähigkeit des Steuerschuldners 

     

 

Alle bis zum 18.03.2022 veröffentlichten Erlasse  

Aktenzeichen Entschei-

dungsdatum 

Stichwort  

IV B 3 - S 1301-
BEL/20/10002 :001 

25.03.2022 
Neunte Verlängerung der Konsultationsvereinbarung zwischen Deutschland 

und Belgien 

IV B 3 - S 1301-
LUX/19/10007 :004 

25.03.2022 COVID-19-Pandemie: Besteuerung von Grenzpendlern nach Luxemburg 

IV C 5 - S 
2333/19/10008 :026 

18.03.2022 Steuerliche Förderung der betrieblichen Altersversorgung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250038/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250038/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250038/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250038/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202250034/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Belgien/2022-03-25-Belgien-Abkommen-DBA-Verlaengerung-Konsultationsvereinbarung-Besteuerung-Grenzpendler.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Belgien/2022-03-25-Belgien-Abkommen-DBA-Verlaengerung-Konsultationsvereinbarung-Besteuerung-Grenzpendler.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Luxemburg/2022-03-25-besteuerung-von-grenzpendlern-nach-luxemburg-kuendigung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Internationales_Steuerrecht/Staatenbezogene_Informationen/Laender_A_Z/Luxemburg/2022-03-25-besteuerung-von-grenzpendlern-nach-luxemburg-kuendigung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-03-18-steuerliche-foerderung-der-betrieblichen-altersversorgung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Lohnsteuer/2022-03-18-steuerliche-foerderung-der-betrieblichen-altersversorgung.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Ergebnis des Koalitionsausschusses 
vom 23. März 2022 


 
 


Maßnahmenpaket des Bundes 
zum Umgang mit den hohen Energiekosten 


 


 


 


1. Ausgangslage 
 


Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine hat die ohnehin angespannte Lage 


auf den Energiemärkten drastisch verschärft. Die stark steigenden Kosten für Strom, 


Lebensmittel, Heizung und Mobilität sind für viele Bürgerinnen und Bürger zu einer großen 


Belastung geworden. Manche der Kosten sind unmittelbar spürbar, wie zum Beispiel der 


Benzinpreis. Andere werden sich durch höhere monatliche Vorauszahlungen oder 


Nachzahlungen erst verzögert im Geldbeutel bemerkbar machen. Auch besonders betroffene 


Unternehmen kommen zunehmend in Schwierigkeiten. Es ist klar, dass die Bundesrepublik 


durch Diversifizierung und Verbrauchsreduktion schnellstens unabhängig von russischen 


Energieimporten werden muss. Gleichzeitig bedarf es weiterer Entlastungen für die 


Bürgerinnen und Bürger. Um die besonders betroffenen Unternehmen zu unterstützen, 


werden wir nach Abschluss der Beratungen der Europäischen Kommission zum „Temporary 


Framework“ im Beihilferecht mit zinsgünstigen Krediten rasch und unbürokratisch die 


notwendige Liquidität zur Verfügung zu stellen und über weitere Maßnahmen beraten. 


 


 


2. Diversifizierung der Energiequellen 
 
Die Bundesregierung unternimmt alles, um die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen aus 


Russland schnellstmöglich zu beenden, die Umstellung auf klimafreundliche Energieträger 


voranzubringen und die Energie-Versorgungssicherheit sicherzustellen. Jede eingesparte 
Kilowattstunde heute sichert unsere Versorgung morgen. Die Bundesregierung hat deshalb 


schon vor Kriegsbeginn Maßnahmen ergriffen, um die Energieversorgung zu sichern und die 


Abhängigkeit von Russland zu reduzieren.  


 


Der mittel- und langfristig zentrale Baustein der Diversifizierung ist der Umstieg auf 


Erneuerbare Energien in allen Sektoren. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien wird daher 
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weiter beschleunigt. Kurzfristig trägt vor allem eine Verbrauchsreduzierung in allen Sektoren 


zur sicheren Versorgung bei und stabilisiert gleichzeitig das Preisniveau.  


 


Wir werden im Bereich Gas u.a. die Beschaffung von Flüssigerdgas (LNG) unterstützen, 


Füllstandsvorgaben für Gasspeicher machen sowie die schnelle Genehmigung von LNG-


Terminals vorantreiben. Außerdem unterstützen wir alle Möglichkeiten, um kurzfristig die 


Erdgas-Beschaffung in anderen Ländern zu steigern.  


 


Wir werden den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft beschleunigen und mit Hochdruck 


internationale Lieferpartnerschaften vorantreiben. Zudem werden wir die Diversifizierung der 


Energiequellen auch durch den Import klimaneutralen Wasserstoffs und seiner Derivate 


sicherstellen.  


 


Wir wollen die Produktion heimischer Grün-Gase weiter steigern und die Rückverstromung 
weiter flexibilisieren. Dabei sollte Biomasse stärker für Methanisierung und Einspeisung ins 


Gasnetz genutzt werden. 


 


Wir wollen den Gasverbrauch in der Stromerzeugung kurzfristig reduzieren, indem wir 


möglichst die Kohlekraftwerke länger in der Sicherheitsbereitschaft halten. In diesem Rahmen 


kann die Stilllegung von Kohlekraftwerken nach Überprüfung durch die Bundesnetzagentur bis 


auf weiteres ausgesetzt werden. Dabei halten wir am Ziel Kohleausstieg idealerweise bis 2030 


fest. 


 


Zusammen mit Bundesnetzagentur und Kraftwerksbetreibern wird die Beschaffung und 


Reservebildung bei Kohle und die Diversifizierung der Lieferketten vorangetrieben.  


 


Bei Öl existiert mit dem Instrument der Ölreserve ein auf internationalen Vorgaben der 


Internationalen Energieagentur basierendes Instrument zur Sicherung der Versorgung. Die 


Bundesregierung ist darüber hinaus in Gesprächen mit der Mineralölwirtschaft, die 


Diversifizierung der Ölimporte kurzfristig zu erhöhen. 


 


 


3. Wettbewerbs- und Ordnungsrahmen stärken 
 


Die Bundesregierung wird alle Möglichkeiten prüfen, durch kartell- und wettbewerbsrechtliche 


Maßnahmen sicherzustellen, dass die Märkte funktionieren und wieder sinkende Rohstoff-


preise auch rascher als bislang an die Endverbraucherinnen und Endverbraucher 
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weitergegeben werden. Wir werden deshalb als einen ersten Schritt ohne Verzögerung die 


Voraussetzungen im Rahmen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 


schaffen, damit das Bundeskartellamt in Zukunft seine Analysen nicht nur auf Basis der Daten 


der Markttransparenzstelle, sondern auch auf Basis von Mengendaten der Mineralöl-


gesellschaften durchführen kann.  


 


Die Bundesregierung wird außerdem – auch gemeinsam mit unseren EU-Partnern – alle 


Möglichkeiten prüfen, wie Marktüberwachung oder Marktregulierung gestärkt werden können, 


um Fehlentwicklungen und Übertreibungen auf den Energiemärkten entgegenwirken zu 


können.   


 


Wir werden zudem im engen Austausch unter anderem mit den Energieversorgern Fragen des 


Verbraucherschutzes im Rahmen der Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes aufgreifen.  


 
 


4. Verbrauch senken und Energieeffizienz steigern 
 


Die Bundesregierung startet eine breit angelegte Kampagne, die bei Bürgerinnen und Bürgern 


sowie bei der Wirtschaft für Energiesparen wirbt und auch niedriginvestive Maßnahmen (z. B. 


intelligente Thermostate, hydraulischer Abgleich älterer Heizungsanlagen) durch Förderung 


und wo angezeigt und sinnvoll durch Vorgaben ermöglicht. 


 


Mit einer Novelle des Gebäudeenergiegesetzes noch in diesem Jahr wollen wir im Neubau ab 


dem 1. Januar 2023 den Effizienzstandard 55 verbindlich festlegen.   


 


Wir werden die Fördersätze des Bundesprogrammes für effiziente Gebäude (BEG) 


weiterentwickeln, indem diese konsequent an den Treibhausgas-Emissionen pro 


Quadratmeter Wohnfläche sowie Lebenszykluskosten bemessen werden. Wir prüfen zudem, 


in welcher Form das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude in der Neubauförderung 


Berücksichtigung finden kann. 


 


Wir werden jetzt gesetzlich festschreiben, dass ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neu 


eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden soll.  


 


Wir schaffen den Rahmen dafür, dass Eigentümerinnen und Eigentümer von Immobilien ihre 


über 20 Jahre alten Heizungsanlagen austauschen und werden dazu im Bundesprogramm 
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effiziente Gebäude (BEG) das Gaskesselaustauschprogramm optimieren. Hierzu werden wir 


bei Industrie, Handwerk und Privathaushalten eine große Wärmepumpen-Offensive starten. 


 


Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, die Einführung einer Teilwarmmiete zu prüfen. Im 


Zuge dieser Reform werden wir besondere Vorkehrungen für derjenigen Mieterinnen und 


Mieter treffen, deren Wohnungen Mindesteffizienzstandards nicht erfüllen.  


 


Wir wollen den besonders ineffizienten Gebäudebestand im Sinne der EU-Vorgaben vorrangig 


sanieren („worst first“).  


 


Wir wollen Planungssicherheit bei der Gebäudesanierung für alle Antragstellerinnen und 


Antragsteller und werden deshalb im Zusammenspiel von Programmgestaltung und 


Finanzierung sicherstellen, dass die Programme auskömmlich sind und Förderstopps 


möglichst vermieden werden. Wir werden die Programme zeitnah überprüfen und 
Überförderung ausschließen.  


 


Wir werden eine flächendeckende kommunale Wärmeplanung einführen und als zentrales 


Koordinierungsinstrument für lokale, effiziente Wärmenutzung verankern.  


 


Wir wollen bei der Fernwärme für 2030 einen Anteil von mindestens 50 Prozent klimaneutraler 


Wärme erreichen. Dazu werden wir u.a. dafür sorgen, dass Abwärme schnell und 


unkompliziert in die Fernwärme integriert werden kann.  


 


 


5. Bürgerinnen und Bürger entlasten 
 


Die Koalition hat sich bereits im Koalitionsausschuss vom 23. Februar 2022 auf ein 


umfassendes Paket zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen geeinigt. 


Dazu zählt u.a. die Unterstützung zur Senkung der Stromkosten durch die vorzeitige 


Abschaffung der EEG-Umlage ab dem 1. Juli 2022, die Anhebung des Arbeitnehmerpausch-


Betrages, des Grundfreibetrages, der Fernpendler-Pauschale, der Heizkostenzuschuss und 


zahlreiche weitere Maßnahmen.  


 


Darüber hinaus hat die Koalition bereits am 17. März eine Verdoppelung des Heizkosten-


zuschusses für Empfängerinnen und Empfänger von Wohngeld, BAföG, Bundesausbildungs-


hilfe oder Ausbildungsgeld auf den Weg gebracht.  
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In Ergänzung dazu wird die Koalition zeitnah weitere Maßnahmen auf den Weg bringen. Denn 


die drastisch gestiegenen Energiekosten sorgen nicht nur bei Arbeitnehmerinnen und 


Arbeitnehmern mit besonders niedrigen Einkommen, sondern bis hin zu mittleren 


Einkommensgruppen für echte Härten, die wir abfedern wollen.  


 


Energiepreispauschale 
 


Wir werden die Mitte unserer Gesellschaft schnell, unbürokratisch und sozial gerecht 


entlasten. Wir werden deshalb eine Energiepreispauschale einführen: Allen einkommen-


steuerpflichtigen Erwerbstätigen (Steuerklassen 1-5) wird einmalig eine Energiepreis-


pauschale in Höhe von 300 Euro als Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt. Der Zuschlag soll die 


Begünstigten schnell und unbürokratisch erreichen und unabhängig von den geltenden 


steuerlichen Regelungen (Pendlerpauschale, Mobilitätsprämie, steuerfreien Arbeitgeber-


erstattungen, Job-Ticket) „on top“ gewährt werden. Er soll weitere Härten im Bereich der 
Energiepreise abfedern. Die Auszahlung erfolgt über die Lohnabrechnung des Arbeitgebers 


bzw. des Dienstherren. Die Pauschale unterliegt der Einkommensteuer. Selbständige erhalten 


einen Vorschuss über eine einmalige Senkung ihrer Einkommensteuer-Vorauszahlung.  


 


Um in Zukunft einen einfachen und unbürokratischen Weg für Direktzahlungen an die 


Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen, wird die Bundesregierung möglichst noch in diesem 


Jahr einen Auszahlungsweg über die Steuer-ID für das Klimageld entwickeln.  


 


Familienzuschuss 


 


Zur Abfederung besonderer Härten für Familien werden wir schnellstmöglich für jedes Kind 


ergänzend zum Kindergeld einen Einmalbonus in Höhe von 100 Euro über die Familienkassen 


auszahlen. Der Bonus wird auf den Kinderfreibetrag angerechnet. 


  


Einmalzahlung für Empfängerinnen und Empfänger von Transferleistungen 
 


Im Angesicht der gestiegenen Preisdynamik erhöhen wir die bereits beschlossene 


Einmalzahlung von 100 Euro für Empfängerinnen und Empfänger von Sozialleistungen um 


100 Euro pro Person. Bei den jetzigen Energiepreisen ist davon auszugehen, dass zum 1. 


Januar 2023 die Regelbedarfe die hohen Preissteigerungen abbilden und damit angemessen 


erhöht werden. 
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Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe für 3 Monate 
 


Die Kraftstoffpreise haben sich in den vergangenen Monaten stark erhöht. Die Bestrebungen, 


uns schnellstmöglich unabhängig von russischem Erdöl zu machen, kann diese Entwicklung 


verstärken. Daher wollen wir die Belastung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Wirtschaft, 


insbesondere im Handwerk und in der Logistikbranche, reduzieren. Wir werden daher befristet 


für drei Monate die Energiesteuer auf Kraftstoffe auf das europäische Mindestmaß absenken. 


Wir stellen sicher, dass die Absenkung an die Verbraucherinnen und Verbraucher 


weitergegeben wird. 


 


9 Euro/Monat für 90 Tage ÖPNV   
 


Der ÖPNV ist gerade in der aktuellen Situation für viele Bürgerinnen und Bürger eine 


notwendige, leistungsfähige und kostengünstige Alternative zum eigenen Pkw und gleichzeitig 
das umweltfreundlichste Verkehrsmittel neben dem Fahrrad. Deshalb führen wir für 90 Tage 


ein Ticket für 9 Euro/Monat („9 für 90“) ein und werden die Regionalisierungsmittel so erhöhen, 


dass die Länder dies organisieren können.   








Urteil vom 23. November 2021, VIII R 14/19 
Zur Zurechnung eines aus einer Sperrfristverletzung gemäß § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG resultierenden Gewinns


ECLI:DE:BFH:2021:U.231121.VIIIR14.19.0


BFH VIII. Senat


EStG § 16 Abs 3 S 2 , EStG § 16 Abs 3 S 3 , EStG § 16 Abs 3 S 7 , AO § 179 , AO § 180 Abs 1 S 1 Nr 2 Buchst a , EStG § 16 
Abs 3 S 8 , EStG VZ 2012 


vorgehend Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt , 11. April 2019, Az: 1 K 1280/15


Leitsätze


Ein Gewinn i.S. des § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG, den ein Realteiler erzielt, weil er seinen Betrieb, in den er die im Rahmen der 
Realteilung übernommenen wesentlichen Betriebsgrundlagen zum Buchwert übertragen hat, innerhalb der Sperrfrist 
veräußert, ist gemäß § 16 Abs. 3 Satz 8 EStG allein diesem Realteiler zuzurechnen.


Tenor


Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Finanzgerichts des Landes Sachsen-Anhalt vom 11.04.2019 - 1 K 1280/15 
aufgehoben und der Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von Besteuerungsgrundlagen 2012 vom 
16.04.2015 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 04.11.2015 dahin geändert, dass der streitige Gewinn in Höhe 
von ... € allein der Beigeladenen zugerechnet wird.


Die Kosten des gesamten Verfahrens mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten der Beigeladenen hat der Beklagte zu 
tragen.


Tatbestand


I.


1 Streitig ist die Zurechnung eines Gewinns, der aus einer die Sperrfrist des § 16 Abs. 3 Satz 3 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) verletzenden Betriebsveräußerung der Beigeladenen resultiert.


2 Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin) und die Beigeladene waren zu gleichen Teilen an einer in der 
Rechtsform einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts geführten ärztlichen Gemeinschaftspraxis (GbR) beteiligt, die sie im 
Wege einer (echten) Realteilung zum 30.06.2012 beendet haben. Sie übernahmen die im Rahmen der Realteilung 
zugeteilten Wirtschaftsgüter jeweils zu Buchwerten in freiberufliche Einzelpraxen, in denen sie ihre ärztliche Tätigkeit 
nach Auflösung der GbR fortsetzten. Die Auseinandersetzungsvereinbarung vom 24.04.2012 enthielt keine 
Regelungen zu einer Veräußerung oder Entnahme des Gesamthandsvermögens innerhalb der Sperrfrist des § 16 Abs. 3 
Satz 3 EStG.


3 Die GbR erklärte für das Jahr 2012 (Streitjahr) --neben Sonderbetriebseinnahmen und -ausgaben-- einen laufenden 
Gewinn in Höhe von ... €. Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) stellte die 
Besteuerungsgrundlagen mit Bescheid vom 25.04.2014 insoweit erklärungsgemäß fest und rechnete den 
Gesellschafterinnen den laufenden Gewinn entsprechend der Gewinnverteilungsquote hälftig zu.







4 Mit Schreiben vom 18.02.2015 zeigte die Beigeladene dem FA an, dass sie ihre im Wege der Realteilung entstandene 
Arztpraxis zum 30.09.2013 zu einem Gesamtkaufpreis in Höhe von ... € veräußert habe. Ihres Erachtens sei für die 
innerhalb der Sperrfrist veräußerten wesentlichen Betriebsgrundlagen rückwirkend auf den Zeitpunkt der Realteilung 
statt des Buchwertes der gemeine Wert anzusetzen (§ 16 Abs. 3 Satz 3 EStG). Der daraus resultierende Gewinn sei 
nach dem allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel zu verteilen. Der gemeine Wert der betreffenden Wirtschaftsgüter 
entspreche dem späteren Veräußerungserlös. Der zusätzliche Gewinn betrage ... € (gemeiner Wert abzüglich bisheriger 
Buchwerte), wobei ein Betrag in Höhe von ... € auf das Gesamthandsvermögen und ein Betrag in Höhe von ... € auf ihr 
Sonderbetriebsvermögen entfalle.


5 Hierauf erließ das FA am 16.04.2015 unter Verweis auf § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung (AO) einen 
geänderten Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung für das Streitjahr. In diesem stellte es --neben 
Sonderbetriebseinnahmen und Sonderbetriebsausgaben-- unverändert "laufende Einkünfte (nach Quote verteilt)" in 
Höhe von ... € sowie erstmals "Betriebseinnahmen/Gewinn aus Gesamthandsbilanz (nicht nach Quote verteilt)" in Höhe 
von ... € fest. Den auf das Sonderbetriebsvermögen der Beigeladenen entfallenden Gewinnbetrag in Höhe von ... € 
erfasste das FA bei den laufenden Einkünften der Beigeladenen, den auf das Gesamthandsvermögen entfallenden 
Betrag in Höhe von ... € rechnete es jeweils hälftig der Klägerin und der Beigeladenen zu. Den hiergegen gerichteten 
Einspruch der Klägerin wies das FA als unbegründet zurück (Einspruchsentscheidung vom 04.11.2015). Auch die 
nachfolgende Klage blieb ohne Erfolg (Urteil des Finanzgerichts --FG-- des Landes Sachsen-Anhalt vom 11.04.2019 - 
1 K 1280/15, Entscheidungen der Finanzgerichte --EFG-- 2020, 716).


6 Mit ihrer Revision rügt die Klägerin die Verletzung von Bundesrecht. Der streitgegenständliche Gewinn des § 16 Abs. 3 
Satz 3 EStG sei entgegen der Auffassung des FG allein der Beigeladenen zuzurechnen.


7 Die Klägerin beantragt,
das angefochtene FG-Urteil aufzuheben und den Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen 2012 vom 16.04.2015 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 04.11.2015 dahingehend 
zu ändern, dass der streitige Gewinn in Höhe von ... € allein der Beigeladenen zugerechnet wird.


8 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


9 Die angefochtene Entscheidung entspreche nicht nur der herrschenden Meinung in der Literatur sowie der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH), sondern auch dem Gedanken der Steuergerechtigkeit. Die Gewinne aus 
den in der GbR entstandenen stillen Reserven seien auf Ebene der Gesellschaft aufgedeckt worden und damit 
folgerichtig im Rahmen der quotalen Gewinnverteilung von den Gesellschaftern zu versteuern.


10 Die Beigeladene, die das FG-Urteil ebenfalls für zutreffend hält, hat keinen Antrag gestellt.


Entscheidungsgründe


II.


11 Die Revision ist begründet. Entgegen der Entscheidung des FG ist der streitgegenständliche Aufgabegewinn gemäß 
§ 16 Abs. 3 Satz 8 EStG allein der die Sperrfrist des § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG verletzenden Beigeladenen zuzurechnen. 







Die Vorentscheidung war daher aufzuheben und der angefochtene Feststellungsbescheid antragsgemäß zu ändern 
(§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).


12 1. Der Senat konnte trotz Nichterscheinens der Beigeladenen zur mündlichen Verhandlung entscheiden. Die 
Beigeladene ist rechtzeitig zur mündlichen Verhandlung geladen und auf die Möglichkeit einer Entscheidung auch 
ohne Erscheinen eines Beteiligten zur Verhandlung (§ 121 Satz 1, § 91 Abs. 2 FGO) hingewiesen worden. Einen 
Terminverlegungsantrag hat die Beigeladene nicht gestellt. In ihrem Schriftsatz vom 16.11.2021 hat sie lediglich 
mitgeteilt, nicht in der mündlichen Verhandlung anwesend zu sein.


13 2. Gegenstand des Revisionsverfahrens ist die Verteilung des bestandskräftig auf Ebene der Gesamthand 
festgestellten Aufgabegewinns in Höhe von ... €. Streitig ist allein, ob der Gewinn in Höhe von ... €, der auf die 
Veräußerung ehemaligen Gesamthandsvermögens innerhalb der Sperrfrist des § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG durch die 
Beigeladene entfällt, nur dieser oder der Klägerin und der Beigeladenen jeweils hälftig zuzurechnen ist.


14 a) Nach ständiger Rechtsprechung des BFH kann ein Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung von 
Besteuerungsgrundlagen nach §§ 179, 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO eine Vielzahl selbständiger und damit 
auch selbständig anfechtbarer Feststellungen enthalten, die eigenständig in Bestandskraft erwachsen. Solche 
selbständigen Feststellungen sind insbesondere die Qualifikation der Einkünfte, das Bestehen einer 
Mitunternehmerschaft und wer an ihr beteiligt ist, die Höhe des laufenden Gesamthandsgewinns sowie dessen 
Verteilung auf die Mitunternehmer und die Höhe eines Sondergewinns bzw. einer Sondervergütung. Selbständig 
anfechtbar ist auch die Feststellung eines Veräußerungs- oder Aufgabegewinns der Gesamthand nach § 16 EStG 
sowie eines Gewinns des einzelnen Mitunternehmers aus der Veräußerung oder Aufgabe eines (Teil-)
Mitunternehmeranteils nach § 16 EStG. Eine weitere selbständig anfechtbare Besteuerungsgrundlage ist die 
Qualifikation eines Gewinns als außerordentlich i.S. des § 34 EStG. Der in Feststellungsbescheiden häufig 
angegebene "Gesamtgewinn" bezeichnet lediglich rechnerisch die Summe der verschiedenen 
Besteuerungsgrundlagen, entfaltet aber keinerlei Rechtswirkungen (ständige Rechtsprechung, z.B. BFH-Urteile vom 
23.01.2020 - IV R 48/16, BFH/NV 2020, 695, Rz 17, und vom 01.10.2020 - IV R 4/18, BFHE 271, 154, m.w.N.).


15 b) In dem streitgegenständlichen Feststellungsbescheid für 2012 vom 16.04.2015 hat das FA --wie die Auslegung 
ergibt-- einen auf der Ebene der Gesamthand entstandenen Aufgabegewinn in Höhe von ... € festgestellt, auch wenn 
dieser nicht ausdrücklich als Aufgabegewinn, sondern als "Betriebseinnahmen/Gewinn aus Gesamthandsbilanz (nicht 
nach Quote verteilt)" bezeichnet ist. Hierbei handelt es sich unstreitig um den Gewinn, der aus der Veräußerung der 
nach der Realteilung von der Beigeladenen fortgeführten Arztpraxis innerhalb der Sperrfrist des § 16 Abs. 3 Satz 3 
EStG resultiert. Dieser entfällt --auch hierüber besteht kein Streit-- in Höhe von ... € auf die mit der 
Praxisveräußerung verbundene Veräußerung sämtlicher wesentlicher Betriebsgrundlagen des ehemaligen 
Gesamthandsvermögens, die im Wege der Realteilung zum Buchwert in die Einzelpraxis der Beigeladenen 
übernommen wurden.


16 c) Die Klägerin hat nur die im Feststellungsbescheid vom 16.04.2015 vorgenommene anteilige Zurechnung dieses 
Aufgabegewinns angefochten, nicht hingegen dessen Feststellung dem Grunde oder der Höhe nach. Sie wendet sich 
ausweislich der Klagebegründung, die zur Bestimmung des Klagebegehrens maßgeblich ist, allein gegen dessen 
hälftige Zurechnung in Höhe von ... €.


17 d) Die Feststellung über die Zurechnung jenes Aufgabegewinns an die Realteilerinnen ist --vergleichbar der 
Aufteilung des auf der Ebene der Gesellschaft erzielten laufenden Gewinns-- selbständig anfechtbar (vgl. BFH-Urteil 
vom 16.03.2017 - IV R 31/14, BFHE 257, 292, BStBl II 2019, 24, Rz 45; vgl. zur Verteilung eines Bilanz- oder 







Veräußerungsgewinns auf die einzelnen Gesellschafter: BFH-Urteile vom 10.02.1988 - VIII R 352/82, BFHE 152, 414, 
BStBl II 1988, 544, und vom 20.01.1977 - IV R 3/75, BFHE 122, 2, BStBl II 1977, 509).


18 e) Die Klagebefugnis der Klägerin folgt aus § 48 Abs. 1 Nrn. 4 und 5 FGO (vgl. zur Verteilung eines Entnahmegewinns 
bzw. dessen Zurechnung bei den Gesellschaftern: BFH-Urteil vom 28.09.2017 - IV R 17/15, BFH/NV 2018, 182; vgl. 
auch BFH-Urteil vom 01.12.1992 - VIII R 57/90, BFHE 170, 320, BStBl II 1994, 607).


19 3. Das FG hat rechtsfehlerhaft angenommen, dass der streitgegenständliche Aufgabegewinn der Klägerin und der 
Beigeladenen entsprechend dem allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel zuzurechnen ist. Seine Entscheidung war 
daher aufzuheben. Die Klägerin und die Beigeladene haben die GbR im Wege einer echten Realteilung zunächst 
gewinnneutral beendet (hierzu unter II.3.a). Infolge der Veräußerung der Praxis der Beigeladenen innerhalb der 
Sperrfrist des § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG ist auf der Ebene der GbR rückwirkend ein Gewinn entstanden, der im Streitfall 
bestandskräftig als Aufgabegewinn festgestellt ist (hierzu unter II.3.b). Dieser Gewinn ist gemäß § 16 Abs. 3 Satz 8 
EStG allein der die Sperrfrist verletzenden Realteilerin (der Beigeladenen) zuzurechnen (hierzu unter II.3.c).


20 a) Im Streitfall liegt eine echte Realteilung i.S. des § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG vor.


21 aa) Werden im Zuge der Realteilung einer Mitunternehmerschaft Teilbetriebe, Mitunternehmeranteile oder einzelne 
Wirtschaftsgüter in das jeweilige Betriebsvermögen der einzelnen Mitunternehmer übertragen, so sind bei der 
Ermittlung des Gewinns der Mitunternehmerschaft die Wirtschaftsgüter mit den Werten anzusetzen, die sich nach 
den Vorschriften über die Gewinnermittlung ergeben, sofern die Besteuerung der stillen Reserven sichergestellt ist; 
der übernehmende Mitunternehmer ist an diese Werte gebunden (§ 16 Abs. 3 Satz 2 EStG).


22 Die Grundsätze der Realteilung gelten sowohl für die Auflösung der Mitunternehmerschaft und Verteilung des 
Betriebsvermögens ("echte Realteilung") als auch für das Ausscheiden (mindestens) eines Mitunternehmers unter 
Mitnahme von mitunternehmerischem Vermögen aus einer zwischen den übrigen Mitunternehmern fortbestehenden 
Mitunternehmerschaft ("unechte Realteilung"). Ob im Einzelfall eine echte oder eine unechte Realteilung vorliegt, 
richtet sich danach, ob die Mitunternehmerschaft aufgelöst wird oder ob sie fortbesteht und nur (mindestens) ein 
Mitunternehmer unter Mitnahme von mitunternehmerischem Vermögen ausscheidet (BFH-Urteil in BFHE 257, 292, 
BStBl II 2019, 24, Rz 30; Schreiben des Bundeministeriums der Finanzen --BMF-- vom 19.12.2018 - 
IV C 6-S 2242/07/10002, BStBl I 2019, 6, Rz 1).


23 bb) Die Klägerin und die Beigeladene haben die GbR zum 30.06.2012 im Wege einer echten Realteilung gemäß § 16 
Abs. 3 Satz 2 EStG unter Fortführung der Buchwerte auseinandergesetzt. Sie haben die GbR vollbeendet, deren 
Betriebsvermögen aufgeteilt und in die jeweiligen Einzelpraxen übernommen. Die Fortführung der Buchwerte (vgl. 
§ 16 Abs. 3 Satz 3 EStG) in den freiberuflichen Einzelpraxen der Klägerin und der Beigeladenen war zwingend (vgl. 
§ 16 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 2 EStG, sowie z.B. BFH-Urteile vom 16.12.2015 - IV R 8/12, BFHE 252, 141, BStBl II 2017, 
766, und vom 30.03.2017 - IV R 11/15, BFHE 257, 324, BStBl II 2019, 29). Eine etwaige Verlagerung stiller Reserven 
infolge einer im Rahmen der Realteilung erfolgten Kapitalkontenanpassung steht der Buchwertfortführung nicht 
entgegen (BFH-Urteil in BFHE 257, 324, BStBl II 2019, 29, Rz 42 und 43).


24 b) Aufgrund der Veräußerung sämtlicher wesentlicher Betriebsgrundlagen, die die Beigeladene in ihre Einzelpraxis 
übernommen hatte, ist auf der Ebene der GbR gemäß § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG ein Gewinn entstanden, den das FA im 
Feststellungsbescheid vom 16.04.2015 als Aufgabegewinn i.S. des § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG bestandskräftig 
festgestellt hat.







25 aa) Werden im Zuge der Realteilung Grundstücke, Gebäude oder andere wesentliche Betriebsgrundlagen als 
Einzelwirtschaftsgüter zum Buchwert übernommen und werden diese innerhalb einer Sperrfrist von drei Jahren nach 
der Übertragung veräußert oder entnommen, so ist gemäß § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG für den jeweiligen 
Übertragungsstichtag rückwirkend für das veräußerte bzw. entnommene Wirtschaftsgut der gemeine Wert 
anzusetzen. § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG enthält eine Sonderregelung für Fälle, in denen bei der Realteilung einzelne 
Wirtschaftsgüter --nicht aber Teilbetriebe oder Mitunternehmeranteile-- zum Buchwert übertragen und diese dann 
innerhalb der Sperrfrist veräußert (oder entnommen) werden. Die Anordnung des rückwirkenden Ansatzes des 
gemeinen Wertes der betroffenen Wirtschaftsgüter soll verhindern, dass die Realteilung der Vorbereitung einer 
Veräußerung oder Entnahme dient (vgl. BTDrucks 14/6882, S. 34; Kulosa in Herrmann/Heuer/Raupach --HHR--, § 16 
EStG Rz 560; Schacht in Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht, Kommentar, § 16 Rz 1581).


26 bb) Der rückwirkende Ansatz des gemeinen Wertes ist nicht nur im Fall der Veräußerung/Entnahme einzelner 
Wirtschaftsgüter innerhalb der Sperrfrist geboten, sondern auch dann, wenn sämtliche der betroffenen 
Wirtschaftsgüter im Rahmen einer Betriebsveräußerung übertragen werden (vgl. z.B. Schmidt/Wacker, EStG, 40. Aufl., 
§ 16 Rz 550; Hottmann u.a., Die Personengesellschaft im Steuerrecht, 12. Aufl., Abschn. J., Rz 261, Rz 265; vgl. auch 
BMF-Schreiben in BStBl I 2019, 6, Rz 28).


27 Dies folgt schon aus dem Wortlaut des § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG, der keinen Hinweis darauf gibt, dass die Fälle der 
Betriebsveräußerung innerhalb der Sperrfrist vom Anwendungsbereich ausgenommen sind. Der Sinn und Zweck des 
§ 16 Abs. 3 Satz 3 EStG, der im Zusammenhang mit § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG zu sehen ist, spricht ebenfalls für dieses 
Normverständnis. Denn die Buchwertfortführung, die dem die Sperrfrist verletzenden Realteiler gewährt wurde, soll 
in Bezug auf das veräußerte Betriebsvermögen noch im Zusammenhang mit der Realteilung rückwirkend versagt 
werden.


28 cc) Ob es sich bei dem nach einer echten Realteilung aufgrund einer Sperrfristverletzung i.S. des § 16 Abs. 3 Satz 3 
EStG entstehenden Gewinn um einen (ggf. nicht begünstigten) Aufgabegewinn der Gesellschaft gemäß § 16 Abs. 3 
Satz 1 EStG oder aber einen laufenden Gewinn auf der Gesamthandsebene handelt, kann dahinstehen (vgl. zur 
Einordnung als Aufgabegewinn auf Ebene der Gesellschaft: z.B. BFH-Urteil in BFHE 257, 292, BStBl II 2019, 24, 
Rz 46; vgl. auch Sieker in Lademann, EStG, § 16 EStG Rz 584; als Mehrgewinn: Wendt in Deutsche Steuerjuristische 
Gesellschaft --DStJG-- Bd. 43, 2020, 199, 273; als laufender Gewinn: BMF-Schreiben in BStBl I 2019, 6, Rz 29; 
BeckOK EStG/Levedag, 11. Ed. [01.10.2021], EStG, § 18 Rz 991; Stahl in Korn, § 16 EStG Rz 333; Schmidt/Wacker, 
a.a.O., § 16 Rz 551). Im Streitfall ist der aus der Sperrfristverletzung resultierende Gewinn im Bescheid vom 
16.04.2015 bestandskräftig auf der Ebene der Gesellschaft als Aufgabegewinn festgestellt.


29 c) Dieser aus der Sperrfristverletzung gemäß § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG resultierende Gewinn ist, wenn der Realteiler 
--wie im Streitfall-- seinen gesamten Betrieb veräußert, in den er die im Rahmen der Realteilung übernommenen 
wesentlichen Betriebsgrundlagen zum Buchwert übertragen hat, gemäß § 16 Abs. 3 Satz 8 EStG allein diesem 
Realteiler zuzurechnen.


30 aa) Die Frage der Zurechnung dieses rückwirkend infolge einer Sperrfristverletzung eines Realteilers entstehenden 
Gewinns ist in Abgrenzung zu jenen Fällen zu beantworten, in denen es bereits im Zeitpunkt der Realteilung 
aufgrund einer gemeinschaftlichen Entnahme eines Wirtschaftsguts durch die Realteilungsgesellschaft zur 
Gewinnrealisierung und zur Zurechnung dieses Gewinns nach Maßgabe der allgemeinen Gewinnverteilungsquote 
kommt (vgl. BFH-Urteil in BFHE 257, 292, BStBl II 2019, 24, Rz 42). Denn während in den Fällen der 
Sperrfristverletzung im Zeitpunkt der Realteilung die Voraussetzungen der Buchwertfortführung gegeben sind und 
erst die nachfolgende, sperrfristverletzende Handlung i.S. des § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG eine rückwirkende 
Gewinnrealisierung auslöst, erfüllen in den Fällen des § 16 Abs. 3 Satz 7 EStG bereits im Zeitpunkt der Realteilung 







nicht alle Realteiler die Voraussetzungen für eine Buchwertfortführung. Da dies den Realteilern bekannt ist, 
verwirklichen sie die Entnahme gemeinsam.


31 Sinn und Zweck der Realteilung ist, Umstrukturierungsmaßnahmen durch die steuerneutrale Übertragung von 
Betriebsvermögen zu erleichtern, sofern das unternehmerische Engagement in anderer Form fortgesetzt wird (vgl. 
BTDrucks 14/6882, S. 34). Die steuerneutrale Buchwertfortführung gemäß § 16 Abs. 3 Satz 2 EStG soll dem einzelnen 
Realteiler (personenbezogen) zugutekommen, der das im Rahmen der Realteilung erhaltene Betriebsvermögen in 
einem anderen eigenen Betriebsvermögen weiternutzt und so sein unternehmerisches Engagement in anderer Form 
fortsetzt; der Aufschub der Versteuerung anlässlich einer Betriebsaufgabe an sich aufzudeckender stiller Reserven 
soll andererseits (objektbezogen) nur insoweit erfolgen, als das erhaltene Betriebsvermögen tatsächlich in einem 
anderen eigenen Betriebsvermögen weitergenutzt wird. Soweit das nicht der Fall ist, werden die in den 
Wirtschaftsgütern ruhenden stillen Reserven durch Ansatz der gemeinen Werte nach § 16 Abs. 3 Satz 7 EStG 
aufgedeckt. Auf der Ebene der Gesellschaft entsteht bereits im Zeitpunkt der Realteilung aufgrund einer 
gemeinschaftlich verwirklichten Entnahme der Mitunternehmer der Realteilungsgesellschaft ein Aufgabegewinn 
(§ 16 Abs. 3 Satz 1 EStG). Dieser wird den einzelnen Realteilern entsprechend der allgemeinen 
Gewinnverteilungsquote zugerechnet (BFH-Urteil in BFHE 257, 292, BStBl II 2019, 24, Rz 42; vgl. auch BFH-Urteil in 
BFHE 170, 320, BStBl II 1994, 607, unter III.3.f [Rz 58]; anders wohl noch BFH-Urteil vom 19.01.1982 - VIII R 21/77, 
BFHE 135, 282, BStBl II 1982, 456, unter I.1.a [Rz 11]; ebenso BMF-Schreiben in BStBl I 2019, 6, Rz 9; s.a. 
Niehus/Wilke, Die Unternehmensbesteuerung --Ubg-- 2019, 194, 206).


32 bb) Demgegenüber handelt es sich bei der Veräußerung wesentlicher Betriebsgrundlagen, die nach einer Realteilung 
zu Buchwerten (§ 16 Abs. 3 Satz 2 EStG) als Sperrfristverletzung eines Realteilers i.S. des § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG zu 
beurteilen ist, nicht um eine gemeinschaftlich verwirklichte Entnahme der Realteilungsgesellschaft. In den Fällen 
des § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG beruht die Gewinnrealisierung auf einer der Realteilung zeitlich nachfolgenden 
Sperrfristverletzung eines Realteilers, die die übrigen ehemaligen Mitunternehmer nicht verhindern können (vgl. 
Pupeter in Widmann/Mayer, Umwandlungsrecht, Anh. 10 Rz 819 f.). Für diesen Fall bestimmt das Gesetz, dass für das 
veräußerte Wirtschaftsgut nachträglich auf Ebene der Realteilungsgesellschaft der gemeine Wert angesetzt wird, 
wodurch ein "Mehrgewinn" entsteht (Wendt, DStJG Bd. 43, 2020, 199, 273). § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG sieht nach seinem 
Wortlaut allein den rückwirkenden Ansatz des gemeinen Wertes der betroffenen Wirtschaftsgüter vor, enthält jedoch 
keine Aussage zur Zurechnung des so entstehenden Gewinns. Die Regelung fingiert auch keine nachträgliche 
gemeinschaftliche Veräußerung des Wirtschaftsguts auf Ebene der Realteilungsgesellschaft. Vielmehr lässt sie die 
Zuteilung der Wirtschaftsgüter der Gesellschaft an die Realteiler, die Kapitalkontenanpassung (Buchwerte der 
Realteiler), die Verlagerung der stillen Reserven auf die Gesellschafter und die Buchwertfortführung für das übrige 
Betriebsvermögen unberührt (vgl. BMF-Schreiben in BStBl I 2019, 6, Rz 28).


33 cc) Der so rückwirkend durch eine Betriebsveräußerung entstehende Gewinn ist gemäß § 16 Abs. 3 Satz 8 EStG allein 
dem die Sperrfrist verletzenden Realteiler zuzurechnen.


34 aaa) Nach dieser Vorschrift ist bei Aufgabe eines Gewerbebetriebs, an dem mehrere Personen beteiligt waren, für 
jeden einzelnen Beteiligten der gemeine Wert der Wirtschaftsgüter anzusetzen, die er bei der Auseinandersetzung 
erhalten hat. § 16 Abs. 3 Satz 8 EStG stellt eine Sonderregelung für die Ermittlung des Aufgabegewinns bei 
Mitunternehmerschaften dar. Sie schreibt nicht allein den Ansatz des gemeinen Wertes vor (anderer Auffassung z.B. 
Pupeter in Widmann/Mayer, a.a.O., Anh. 10 Rz 824), sondern regelt auch die Gewinnzurechnung. Die Norm rechnet 
dem einzelnen Beteiligten im Fall der aufgabebedingten Übernahme von Wirtschaftsgütern unmittelbar das zu, was 
er tatsächlich erhält. Nur wenn im Rahmen der Betriebsaufgabe überhaupt kein Wirtschaftsgut von einem Beteiligten 
übernommen wird, sondern alle Wirtschaftsgüter veräußert werden, ist dem einzelnen Beteiligten ein Anteil am 
Aufgabegewinn nach dem allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel zuzurechnen (vgl. 
Brandis/Heuermann/Schallmoser, § 16 EStG Rz 554). Dementsprechend ist § 16 Abs. 3 Satz 8 EStG als spezielle 
Gewinnzuweisungsnorm zu verstehen, die die Gewinnverteilung vom allgemeinen Gewinnverteilungsmaßstab loslöst 







(vgl. Seer in Kirchhof/Seer, EStG, 20. Aufl., § 16 Rz 202; vgl. auch Schacht in Littmann/Bitz/Pust, a.a.O., § 16 
Rz 1227 ff.; vgl. auch BFH-Urteil in BFHE 135, 282, BStBl II 1982, 456, unter III.3.f [Rz 11] zur Verteilung des 
Aufgabegewinns im Falle der Realteilung und § 16 Abs. 3 Satz 4 EStG a.F.).


35 bbb) § 16 Abs. 3 Satz 8 EStG bestimmt auch in Bezug auf den "Mehrgewinn", der aus der Verletzung der Sperrfrist 
gemäß § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG entsteht, eine vom allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel abweichende 
Gewinnzurechnung, wenn ein Realteiler den gesamten Betrieb, in den er die im Rahmen der Realteilung 
übernommenen wesentlichen Betriebsgrundlagen des ehemaligen Gesamthandsvermögens zum Buchwert 
übertragen hatte, innerhalb der Sperrfrist veräußert (vgl. auch BMF-Schreiben in BStBl I 2019, 6, Rz 28). Durch den 
gemäß § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG gebotenen rückwirkenden Ansatz des gemeinen Wertes für sämtliche übernommenen 
wesentlichen Betriebsgrundlagen des ehemaligen Gesamthandsvermögens kommt es im Zusammenhang mit der 
--zunächst gewinnneutralen-- Realteilung zu einer der Betriebsaufgabe i.S. des § 16 Abs. 3 Satz 8 EStG 
vergleichbaren Situation. Der die Sperrfrist verletzende Realteiler ist so zu stellen, als habe er seine 
unternehmerische Tätigkeit bereits im Zeitpunkt der Realteilung unter Aufdeckung der in den von ihm 
übernommenen Wirtschaftsgütern des ehemaligen Gesamthandsvermögens ruhenden stillen Reserven aufgegeben. 
Ihm ist unmittelbar das zuzurechnen, was er im Rahmen der Realteilung erhalten hat. Um den Gewinn aus der 
Sperrfristverletzung zu ermitteln, ist den für die sperrfristverhafteten Wirtschaftsgüter nachträglich anzusetzenden 
gemeinen Werten das Kapitalkonto des Realteilers gegenüberzustellen, wie es sich auf Grundlage der 
Kapitalkontenanpassung ergeben hat, um den Sperrfristverletzungsgewinn zu ermitteln. Der die Sperrfrist 
verletzende Gesellschafter versteuert damit jene stillen Reserven, die er einerseits im Zuge der Realteilung 
übernommen und andererseits selbst durch sein Verhalten realisiert hat. Der (rückwirkend) entstehende Gewinn ist 
dem veräußernden Realteiler danach allein zuzurechnen.


36 ccc) Der Sinn und Zweck der Sperrfristregelung des § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG steht einer vom allgemeinen 
Gewinnverteilungsschlüssel abweichenden Zurechnung des rückwirkend entstehenden Aufgabegewinns in den 
Fällen der Veräußerung des gesamten Betriebs gemäß § 16 Abs. 3 Satz 8 EStG nicht entgegen. § 16 Abs. 3 Satz 3 
EStG schreibt --über den rückwirkenden Ansatz des entsprechenden gemeinen Wertes hinaus-- gerade nicht vor, dass 
die stillen Reserven zwingend bei sämtlichen Realteilern zu versteuern sind, weil sie ursprünglich auf der 
Gesamthandsebene gebildet wurden. Die Regelung zwingt auch nicht dazu, eine Gewinnverteilung herzustellen, die 
derjenigen bei einer gemeinschaftlichen Entnahme von Wirtschaftsgütern durch die Realteilungsgesellschaft im 
Zeitpunkt der Realteilung entspricht (anderer Auffassung Niehus/Wilke, Ubg 2019, 194, 203 und 207 f). § 16 Abs. 3 
Satz 3 EStG lässt vielmehr --wie dargelegt-- die übrigen Folgen der Realteilung unberührt. Zu einer 
Gewinnzurechnung nach Maßgabe des allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssels kommt es in den Fällen des § 16 
Abs. 3 Satz 3 EStG somit nur dann, wenn sich weder aus dem Gesetz noch aus einer steuerlich anzuerkennenden 
Vereinbarung der Realteiler (z.B. BMF-Schreiben in BStBl I 2019, 6, Rz 29; s. z.B. auch 
Brandis/Heuermann/Schallmoser, § 16 EStG Rz 413, HHR/Kulosa, § 16 EStG Rz 562, jeweils m.w.N.; ablehnend z.B. 
Niehus/Wilke, Ubg 2019, 194, 208; Schmidt/Wacker, a.a.O., § 16 Rz 551) eine abweichende Gewinnzurechnung 
ergibt. In den Fällen einer Betriebsveräußerung innerhalb der Sperrfrist sieht § 16 Abs. 3 Satz 8 EStG eine solche vom 
allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel abweichende Zurechnung des Aufgabegewinns vor.


37 ddd) Demgegenüber käme es ohne die von § 16 Abs. 3 Satz 8 EStG vorgesehene Gewinnzurechnung in den Fällen der 
Betriebsveräußerung innerhalb der Sperrfrist nicht nur zu einer rechtlich bedenklichen Besteuerung aus 
Drittverhalten (vgl. hierzu z.B. Crezelius, Finanz-Rundschau --FR-- 2002, 805), sondern auch zu einer nicht mehr vom 
Normzweck des § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG gedeckten typisierenden Gewinnzurechnung. § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG soll 
Gestaltungen verhindern, die einer gezielten Verlagerung von Wirtschaftsgütern und stillen Reserven im Wege der 
Realteilung mit dem Ziel der Veräußerung oder Entnahme des Wirtschaftsguts dienen. An einer solchen Gestaltung 
fehlt es indes, wenn der Realteiler innerhalb der Sperrfrist durch einen Praxisverkauf sämtliche stillen Reserven aus 
den übernommenen Wirtschaftsgütern aufdeckt und --wie im Streitfall-- keine Anhaltspunkte für eine gezielte 
Verlagerung wesentlicher Betriebsgrundlagen auf den Realteiler mit dem Ziel einer Statusverbesserung für den Fall 
der zeitnahen Veräußerung/Entnahme des Wirtschaftsguts ersichtlich sind.







38 eee) Schließlich folgt auch aus den Entscheidungen des IV. Senats (BFH-Urteile in BFHE 257, 292, BStBl II 2019, 24, 
und in BFHE 257, 324, BStBl II 2019, 29) kein anderes Ergebnis. In seinem Urteil in BFHE 257, 292, BStBl II 2019, 24 
hat sich der IV. Senat nicht zur Frage der Zurechnung des aus der Sperrfristverletzung resultierenden 
Aufgabegewinns geäußert. Seine Aussage, der auf der Ebene der Gesellschaft entstehende Aufgabegewinn sei den 
einzelnen Realteilern entsprechend der allgemeinen Gewinnverteilungsquote zuzurechnen (Rz 42), steht ersichtlich 
in Zusammenhang mit der Zurechnung des Aufgabegewinns, der aus der Aufdeckung stiller Reserven durch die 
Realteilungsgesellschaft gemäß § 16 Abs. 3 Satz 7 EStG entsteht. Auch aus der Formulierung im Urteil in BFHE 257, 
324, BStBl 2019, 29 (Rz 35) nach der die für die Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter im Rahmen einer 
Realteilung geltenden besonderen Bedingungen allein in § 16 Abs. 3 Sätze 3 und 4 EStG geregelt sind, folgt nicht, 
dass eine vom allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel abweichende, auf die Anwendung des § 16 Abs. 3 Satz 8 
EStG gestützte Zurechnung des Gewinns gemäß § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG in den Fällen der Betriebsveräußerung 
während der Sperrfrist ausgeschlossen ist.


39 dd) Die Frage, ob der aus der Verletzung der Sperrfrist gemäß § 16 Abs. 3 Satz 3 EStG resultierende Gewinn nicht nur 
im vorliegenden Fall der Betriebsveräußerung, sondern stets nach Maßgabe des § 16 Abs. 3 Satz 8 EStG abweichend 
vom allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel zuzurechnen ist, sofern die Beteiligten keine abweichende Zurechnung 
in der Realteilungsvereinbarung bestimmt haben (vgl. hierzu BMF-Schreiben in BStBl I 2019, 6, Rz 29), lässt der 
Senat offen (vgl. hierzu z.B.: Seer in Kirchhof/Seer, a.a.O., § 16 Rz 202; Sieker in Lademann, EStG, § 16 EStG Rz 585; 
Geeb in Frotscher/Geurts, EStG, § 16 Rz 205; Wendt, DStJG Bd. 43, 2020, 199, 273; Stenert, Deutsches Steuerrecht 
2017, 1785; Gläser/Zöller, Der Betrieb 2019, 692, 694; Rasche in Rödder/Herlinghaus/van Lishaut, UmwStG, 3. Aufl., 
Anh. 5 Rz 158; anderer Auffassung Pupeter in Widmann/Mayer, a.a.O., Anh. 10 Rz 818 ff.; auch noch Wendt, FR 2016, 
536; Niehus/Wilke, Ubg 2019, 194, 208; Schmidt/Wacker, a.a.O., § 16 Rz 551; Schneider/Roderburg in 
Lüdicke/Sistermann, Unternehmenssteuerrecht, 2. Aufl. 2018, § 13 Rz 28; Brandis/Heuermann/Schallmoser, § 16 
EStG Rz 413; Stahl in Korn, § 16 EStG Rz 333; Graw in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 16 Rz F 91; Pfützenreuter, 
EFG 2020, 719).


40 4. Die Sache ist spruchreif. Der Klage ist stattzugeben. Nach den dargelegten Grundsätzen ist (auch) der streitige, auf 
das ehemalige Gesamthandsvermögen entfallende Gewinn in Höhe von ... € allein der Beigeladenen zuzurechnen.


41 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1, § 139 Abs. 4 FGO. Die außergerichtlichen Kosten der 
Beigeladenen waren nicht dem Beklagten aufzuerlegen. Voraussetzung für eine Billigkeitsentscheidung in diesem 
Sinne wäre, dass die Beigeladene den Obsiegenden unterstützt hat (z.B. BFH-Urteil vom 04.05.2000 - IV R 10/99, 
BFHE 191, 529, BStBl II 2002, 850, m.w.N.). Dies war nicht der Fall. Zudem hat die Beigeladene keine Sachanträge 
gestellt. Ihre schriftliche Stellungnahme vom 07.10.2019 hat das Verfahren nicht wesentlich gefördert.








Urteil vom 03. April 2019, VI R 46/17 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer einer Flugbegleiterin - Die Entscheidung wurde nachträglich zur 
amtlichen Veröffentlichung bestimmt; sie war seit dem 25.07.2019 als NV-Entscheidung abrufbar


ECLI:DE:BFH:2019:U.030419.VIR46.17.0


BFH VI. Senat


EStG § 9 Abs 5 , EStG § 4 Abs 5 S 1 Nr 6b S 2 , EStG § 12 , EStG VZ 2013 


vorgehend FG Düsseldorf, 04. Mai 2017, Az: 8 K 329/15 E


Leitsätze


Der Begriff des häuslichen Arbeitszimmers setzt voraus, dass der jeweilige Raum ausschließlich oder nahezu 
ausschließlich für betriebliche/berufliche Zwecke genutzt wird. Unerheblich ist, ob ein häusliches Arbeitszimmer für die 
Tätigkeit erforderlich ist. Für die Abzugsfähigkeit von Aufwendungen genügt die Veranlassung durch die 
Einkünfteerzielung.


Tenor


Auf die Revision der Kläger wird das Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf vom 4. Mai 2017 - 8 K 329/15 E aufgehoben.


Die Sache wird an das Finanzgericht Düsseldorf zurückverwiesen.


Diesem wird die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens übertragen.


Tatbestand


I.


1 Die Kläger und Revisionskläger (Kläger) sind zur Einkommen-steuer zusammen veranlagte Ehegatten. Die Klägerin ist 
seit dem Jahr 2008 in Vollzeit als Flugbegleiterin tätig. Sie war zunächst bei der A angestellt, seit dem Jahr 2012 bei B 
mit Dienstflughafen C. Die Kläger sind Eigentümer eines Einfamilienhauses mit einer Wohnfläche von 148 qm.


2 In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr (2013) machten die Kläger u.a. Aufwendungen in Höhe von 
1.250 € für ein 13,5 qm großes Arbeitszimmer als Werbungskosten der Klägerin geltend. Sie trugen vor, für die in dem 
Arbeitszimmer verrichteten Tätigkeiten stehe der Klägerin kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung. Aus einer 
Aufstellung der Reisekosten ergab sich, dass die Klägerin an 66 Tagen zum Flughafen C und zurück gefahren war, sich 
an 27 Tagen auf Reisen im Inland und an 107 Tagen auf Reisen im Ausland befunden hatte (insgesamt 134 Reisetage).


3 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt --FA--) setzte die Einkommensteuer ohne Berücksichtigung der 
Aufwendungen für das Arbeitszimmer fest.


4 Der Einspruch blieb erfolglos. Das Finanzgericht (FG) wies die im Anschluss erhobene Klage aus den in 
Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2018, 277 veröffentlichten Gründen ab.







5 Mit ihrer Revision rügen die Kläger die Verletzung materiellen Rechts.


6 Sie beantragen,
das FG-Urteil aufzuheben und den Einkommensteuerbescheid 2013 vom 26. Juni 2014 in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 13. Januar 2015 dahingehend zu ändern, dass bei den Einkünften der Klägerin aus 
nichtselbständiger Arbeit weitere Werbungskosten in Höhe von 1.250 € berücksichtigt werden.


7 Das FA beantragt,
die Revision als unbegründet zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


8 Die Revision der Kläger ist begründet. Sie führt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Zurückverweisung der 
Sache an das FG zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der 
Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG hat den Werbungskostenabzug zu Unrecht mit der seiner Ansicht nach im 
Hinblick auf den zeitlichen Nutzungsumfang fehlenden "Erforderlichkeit" eines Arbeitszimmers abgelehnt.


9 1. Nach § 9 Abs. 5 i.V.m. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) kann ein 
Steuerpflichtiger Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nicht als Werbungskosten abziehen. Dies gilt nach 
Satz 2 der Vorschrift nicht, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung 
steht. In diesem Fall wird die Höhe der abziehbaren Aufwendungen auf 1.250 € begrenzt (Satz 3 Halbsatz 1). Die 
Beschränkung der Höhe nach gilt nicht, wenn das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und 
beruflichen Betätigung bildet (Satz 3 Halbsatz 2).


10 a) Häusliches Arbeitszimmer i.S. des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG ist ein Raum, der seiner Ausstattung nach der 
Erzielung von Einnahmen dient und ausschließlich oder nahezu ausschließlich zur Erzielung von Einkünften genutzt 
wird. Ein häusliches Arbeitszimmer ist seiner Lage, Funktion und Ausstattung nach in die häusliche Sphäre des 
Steuerpflichtigen eingebunden und dient vorwiegend der Erledigung gedanklicher, schriftlicher, 
verwaltungstechnischer oder -organisatorischer Arbeiten. Ein solcher Raum ist typischerweise mit Büromöbeln 
eingerichtet, wobei der Schreibtisch regelmäßig das zentrale Möbelstück ist. Entspricht ein Raum nach seinem 
äußeren Bild durch seine Einrichtung mit Büromöbeln dem Typus des Arbeitszimmers, muss er --wie ausgeführt-- 
überdies (nahezu) ausschließlich zur Erzielung von Einkünften genutzt werden.


11 Aufwendungen für gemischt genutzte Räume, die in die häusliche Sphäre des Steuerpflichtigen eingebunden sind 
und die sowohl zur Erzielung von Einkünften als auch in mehr als nur untergeordnetem Umfang zu privaten Zwecken 
genutzt werden, sind hingegen insgesamt auch nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG nicht abziehbar (Beschluss des 
Großen Senats des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 27. Juli 2015 GrS 1/14, BFHE 251, 408, BStBl II 2016, 265, Rz 68; 
BFH-Urteile vom 16. Februar 2016 IX R 23/12, Rz 12; jeweils vom 17. Februar 2016 X R 32/11, BFHE 253, 148, BStBl 
II 2016, 708, und X R 1/13).


12 b) § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG bestimmt dabei abschließend, unter welchen Voraussetzungen und in welcher Höhe 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer abziehbar sind. Weitere Voraussetzungen hinsichtlich der 
Abzugsfähigkeit der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer regelt das Gesetz nicht. Die Erforderlichkeit ist 







kein Merkmal des Abzugstatbestands (BFH-Urteil vom 8. März 2017 IX R 52/14, Rz 13, m.w.N.). Der Gesetzgeber 
typisiert in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG die Abzugsvoraussetzungen für ein häusliches Arbeitszimmer, indem er die 
Abzugsmöglichkeit auf die zwei im Gesetz genannten Fallgruppen (kein anderer Arbeitsplatz, Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruflichen Betätigung) begrenzt. Der Steuerpflichtige ist in den vom Gesetz genannten 
Fallgruppen auf einen häuslichen Arbeitsplatz angewiesen, weshalb das Gesetz typisierend davon ausgeht, dass die 
Aufwendungen hierfür (nahezu) ausschließlich betrieblich/beruflich veranlasst sind, obwohl auch in diesen Fällen 
eine private Nutzung des Raums nicht überprüft und damit nicht ausgeschlossen werden kann (Beschluss des Großen 
Senats des BFH in BFHE 251, 408, BStBl II 2016, 265, Rz 61; vgl. auch Urban, Deutsche Steuer-Zeitung 2016, 747, 
748 f.). Den in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Sätze 2 und 3 EStG angesprochenen Fallgruppen liegt daher die 
gesetzgeberische Überlegung zugrunde, dass die Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer in diesen Fällen 
erforderlich sind (vgl. Heger, Der Betrieb 2016, 249, 250).


13 Das Gesetz verwendet aber den Begriff der Erforderlichkeit oder Notwendigkeit nicht. Vielmehr typisiert es mit den 
beiden genannten Fallgruppen die Erforderlichkeit der beruflichen oder betrieblichen Nutzung des Arbeitszimmers, 
ohne den Begriff der Erforderlichkeit in Gestalt eines unbestimmten Rechtsbegriffs zu einem Tatbestandsmerkmal zu 
erheben (Senatsurteil vom 27. September 1996 VI R 47/96, BFHE 181, 305, BStBl II 1997, 68, unter 2.b). Ein 
zusätzliches ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal der Erforderlichkeit für die beiden Fälle, in denen die 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer überhaupt nur abzugsfähig sind, folgt daher weder aus dem 
Gesetzeswortlaut noch aus der Gesetzesbegründung (BFH-Urteil vom 8. März 2017 IX R 52/14, Rz 14). Denn mit den 
beiden in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG geregelten Fallgruppen sollen gerade Streitigkeiten über die Notwendigkeit 
eines Arbeitszimmers vermieden werden (BTDrucks 13/1686, S. 16, BRDrucks 171/2/95, S. 36).


14 2. Das FG ist von anderen Grundsätzen ausgegangen. Denn es hat rechtsfehlerhaft die Erforderlichkeit des 
Arbeitszimmers für die Tätigkeit der Klägerin als maßgebend erachtet. Darauf, dass die Klägerin die Arbeiten, für die 
ihr kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stand, am Küchentisch, im Esszimmer oder in einem anderen Raum hätte 
erledigen können, kommt es nicht an. Sein Urteil kann deshalb keinen Bestand haben.


15 Die Sache ist nicht spruchreif. Das FG hat zwar den Umfang der Arbeiten festgestellt, für die der Klägerin kein 
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung stand. Es hat aber Feststellungen unterlassen, ob der Raum im Streitjahr 
tatsächlich --wie von den Klägern behauptet-- (nahezu) ausschließlich zur Einkünfteerzielung verwendet wurde oder 
aber neben der einkünfterelevanten Nutzung eine schädliche private (Mit-)Nutzung vorlag. Derartige Feststellungen 
obliegen dem FG als Tatsachengericht und sind zur Entscheidung des Falls erforderlich (s. Senatsurteil vom 
15. Dezember 2016 VI R 86/13, BFHE 256, 150, BStBl II 2017, 941, und BFH-Urteil vom 8. März 2017 IX R 52/14, 
Rz 16).


16 Kommt das FG unter Beachtung der Regelungen zur Darlegungs- und Beweislast zu dem Ergebnis, dass etwaige 
sonstige private Tätigkeiten der Klägerin oder des Klägers in dem streitigen Raum im Verhältnis zur steuerrelevanten 
Nutzung des Arbeitszimmers als untergeordnet einzustufen sind und der Raum ausschließlich oder zumindest 
nahezu ausschließlich zur Erzielung von steuerbaren Einnahmen genutzt worden ist, sind die Aufwendungen für das 
streitige Zimmer als häusliches Arbeitszimmer zu berücksichtigen.


17 Gelangt das FG hingegen zu der Erkenntnis, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Nutzung des Arbeitszimmers auf 
andere private Tätigkeiten (z.B. Erledigung privater Korrespondenz, Aufbewahrung privater Unterlagen) entfällt, 
scheidet nach den Grundsätzen der Entscheidung des Großen Senats des BFH in BFHE 251, 408, BStBl II 2016, 265 
ein Abzug der Aufwendungen mangels Vorliegen eines häuslichen Arbeitszimmers sowie wegen gemischter Nutzung 
der Arbeitsmittel aus.







18 3. Die Übertragung der Kostenentscheidung beruht auf § 143 Abs. 2 FGO.








Urteil vom 02. Dezember 2021, VI R 23/19 
§ 34 EStG bei Überstundenvergütungen


ECLI:DE:BFH:2021:U.021221.VIR23.19.0


BFH VI. Senat


EStG § 34 Abs 2 Nr 2 Halbs 2 , EStG VZ 2016 


vorgehend FG Münster, 23. Mai 2019, Az: 3 K 1007/18 E


Leitsätze


Werden Überstundenvergütungen für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten veranlagungszeitraumübergreifend 
geleistet, ist die Tarifermäßigung nach § 34 Abs. 2 Nr. 4  2. Halbsatz EStG zu gewähren.


Tenor


Die Revision des Beklagten gegen das Urteil des Finanzgerichts Münster vom 23.05.2019 - 3 K 1007/18 E wird als 
unbegründet zurückgewiesen.


Die Kosten des Revisionsverfahrens hat der Beklagte zu tragen.


Tatbestand


I.


1 Die Beteiligten streiten über die Gewährung der Tarifermäßigung nach § 34 des Einkommensteuergesetzes (EStG) für 
die Vergütung von Überstunden.


2 Die Kläger und Revisionsbeklagten (Kläger) sind verheiratet und wurden für das Streitjahr 2016 zur Einkommensteuer 
zusammen veranlagt. Der Kläger war bei der ... GmbH (GmbH) als Arbeitnehmer nichtselbständig tätig. In den Jahren 
2013 bis 2015 hatte er rund 330 Überstunden geleistet. Davon entfielen 115,75 Stunden auf das Jahr 2013, 
114,5 Stunden auf das Jahr 2014 und 99,5 Stunden auf das Jahr 2015.


3 Mit Vertrag von August 2016 vereinbarte der Kläger mit der GmbH die Aufhebung des Arbeitsvertrags zum 30.11.2016. 
Der Aufhebungsvertrag sah u.a. vor, dass die GmbH mit der Lohnabrechnung für August 2016 rückwirkend für die 
Vorjahre die 330 geleisteten und bislang nicht ausgezahlten Überstunden mit einem Betrag von insgesamt ... € brutto 
vergütet.


4 In ihrer Einkommensteuererklärung für das Streitjahr gaben die Kläger die für die Überstunden erhaltene Zahlung in 
der Anlage N unter "Entschädigungen / Arbeitslohn für mehrere Jahre" an.


5 Der Beklagte und Revisionskläger (das Finanzamt --FA--) gewährte die Tarifermäßigung nach § 34 Abs. 1 EStG auch im 
Einspruchsverfahren nicht.







6 Das Finanzgericht (FG) gab der hiergegen erhobenen Klage mit in Entscheidungen der Finanzgerichte 2019, 1199 
veröffentlichten Gründen statt.


7 Mit der Revision rügt das FA die Verletzung materiellen Rechts.


8 Es beantragt,
   das Urteil des FG Münster vom 23.05.2019 - 3 K 1007/18 E aufzuheben und die Klage abzuweisen.


9 Die Kläger beantragen,
   die Revision zurückzuweisen.


Entscheidungsgründe


II.


10 Die Revision des FA ist unbegründet. Sie ist deshalb zurückzuweisen (§ 126 Abs. 2 der Finanzgerichtsordnung --FGO-
-). Das FG hat zu Recht entschieden, dass die im Streitjahr ausgezahlten Überstundenvergütungen nach § 34 EStG 
ermäßigt zu besteuern sind.


11 1. Als ermäßigt zu besteuernde außerordentliche Einkünfte kommen insbesondere Vergütungen für mehrjährige 
Tätigkeiten in Betracht (§ 34 Abs. 2 Nr. 4  1. Halbsatz EStG).


12 a) Nach § 34 Abs. 2 Nr. 4  2. Halbsatz EStG ist eine Tätigkeit mehrjährig, soweit sie sich über mindestens zwei 
Veranlagungszeiträume erstreckt und einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten umfasst. Allerdings reicht es nicht 
aus, dass der Arbeitslohn in einem anderen Veranlagungszeitraum als dem zufließt, zu dem er wirtschaftlich gehört, 
und dort mit weiteren Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit zusammentrifft. Die Entlohnung muss vielmehr für 
sich betrachtet zweckbestimmtes Entgelt für eine mehrjährige Tätigkeit sein, die Vergütung folglich für einen 
Zeitraum von mehr als zwölf Monaten und veranlagungszeitraumübergreifend geleistet werden (z.B. Senatsurteile 
vom 03.07.1987 - VI R 43/86, BFHE 150, 431, BStBl II 1987, 820; vom 07.08.2014 - VI R 57/12, und vom 07.05.2015 - 
VI R 44/13, BFHE 249, 523, BStBl II 2015, 890). Die mehrjährige Zweckbestimmung kann sich entweder aus dem 
Anlass der Zuwendung oder aus den übrigen Umständen ergeben. Soweit andere Hinweise auf den 
Verwendungszweck fehlen, kommt der Berechnung des Entgelts maßgebliche Bedeutung zu (Senatsurteile vom 
16.12.1996 - VI R 51/96, BFHE 182, 161, BStBl II 1997, 222; in BFHE 249, 523, BStBl II 2015, 890, und vom 
31.08.2016 - VI R 53/14, BFHE 255, 120, BStBl II 2017, 322).


13 b) Darüber hinaus muss die Entlohnung für eine mehrjährige Tätigkeit aus wirtschaftlich vernünftigen Gründen in 
zusammengeballter Form erfolgen (Senatsurteile in BFHE 249, 523, BStBl II 2015, 890, und in BFHE 255, 120, BStBl 
II 2017, 322).


14 c) Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit kann insbesondere auch eine Lohnnachzahlung für vorangegangene 
Veranlagungszeiträume sein (Senatsurteile vom 10.06.1983 - VI R 106/79, BFHE 138, 454, BStBl II 1983, 575; vom 
28.09.1984 - VI R 48/82, BFHE 141, 532, BStBl II 1985, 117; vom 10.06.1983 - VI R 176/80, BFHE 138, 456, BStBl II 
1983, 642; vom 22.07.1993 - VI R 104/92, BFHE 171, 555, BStBl II 1993, 795, und vom 14.10.2004 - VI R 46/99, 
BFHE 206, 573, BStBl II 2005, 289). Dabei steht der Umstand, dass sich die zugeflossene Vergütung aus mehreren 







Beträgen zusammensetzt, die jeweils einem bestimmten Einzeljahr zugerechnet werden können, der Annahme einer 
Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit nicht entgegen (Senatsurteile vom 11.06.1970 - VI R 338/67, BFHE 99, 306, 
BStBl II 1970, 639, und in BFHE 206, 573, BStBl II 2005, 289). Voraussetzung ist nur, dass der Zufluss insgesamt 
mehrere Jahre betrifft (Senatsurteile vom 17.07.1970 - VI R 66/67, BFHE 99, 381, BStBl II 1970, 683, und in BFHE 
206, 573, BStBl II 2005, 289).


15 2. Die genannten Grundsätze gelten auch für den Fall der nachträglichen Auszahlung von Überstundenvergütungen, 
soweit die Vergütungen für einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten veranlagungszeitraumübergreifend geleistet 
werden (so auch Mellinghoff in Kirchhof/Seer, EStG, 20. Aufl., § 34 Rz 33; Schiffers in Korn, § 34 EStG Rz 59). Umfasst 
der Zeitraum, für den Überstunden veranlagungszeitraumübergreifend vergütet werden, mehr als zwölf Monate, ist 
danach die Tarifermäßigung nach § 34 Abs. 2 Nr. 4  2. Halbsatz EStG zu gewähren.


16 3. Im Streitjahr hat die GmbH dem Kläger Überstundenvergütungen für die Jahre 2013 bis 2015 ausbezahlt. Mithin 
handelt es sich nach den angeführten Rechtsgrundsätzen um ein zweckbestimmtes Entgelt für eine mehrjährige 
Tätigkeit. Für die veranlagungszeitraumübergreifende Vergütung der Überstunden war daher die Tarifbegünstigung 
des § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG zu gewähren.


17 4. Schließlich liegen im Streitfall auch wirtschaftlich vernünftige Gründe für eine Zusammenballung vor. Denn die 
Abgeltung der Überstunden erfolgte aufgrund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses.


18 5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 2 FGO.







